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Ausgangslage 

Per 1. Januar 2019 wurde das Bundesgesetz 

über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) 

mit dem Art. 8a Abs. 3 lit. d ergänzt. Ist ein 

Schuldner der Ansicht, die gegen ihn gerich-

tete Betreibung sei ungerechtfertigt und 

wünscht er daher, dass dieser Betreibungsre-

gistereintrag für Dritte nicht einsehbar ist, 

kann vom Betreibungsamt verlangen, dass 

über eine ungerechtfertigte Betreibung ge-

genüber Dritten keine Auskunft mehr erteilt 

wird.  

Gesuch um Nichtbekanntgabe einer  

Betreibung an Dritte 

Der betriebene Schuldner muss dafür ein 

entsprechendes Gesuch beim Betreibungs-

amt einreichen. Voraussetzung ist, dass der 

Gläubiger während drei Monaten keine An-

stalten gemacht hat, den Rechtsvorschlag be-

seitigen zu lassen. Der Gläubiger muss so-

dann innert einer vom Betreibungsamt ange-

setzten Frist von 20 Tagen den Nachweis er-

bringen, dass er rechtzeitig ein Verfahren zur 

Beseitigung des vom Schuldner erhobenen 

Rechtsvorschlages eingeleitet hat. 

Erbringt er den Nachweis nicht, gibt das Be-

treibungsamt Dritten von der Betreibung 

keine Kenntnis. Für die Bearbeitung eines sol-

chen Gesuchs verlangt das Betreibungsamt 

eine Pauschalgebühr von Fr. 40.-. 

 

Das Ziel dieser Neuerung bestand darin, dass 

Personen, die ungerechtfertigt betrieben 

werden, besseren Schutz erfahren, indem 

das Verfahren zur Löschung des Eintrags im 

Betreibungsregister vereinfacht wird. Die Pra-

xis zeigt jedoch: Es ist nicht so einfach, eine 

Betreibung zu löschen. Das bestätigen nun 

auch Bundesgerichtsurteile. 

Tragweite der neu eingeführten Bestimmung 

In einem vom Bundesgericht beurteilten Fall 

erhob ein Schuldner Rechtsvorschlag in der 

für die Forderung eingeleiteten Betreibung. 

Später bezahlte er den verlangten Betrag und 

ersuchte anschliessend das Betreibungsamt 

um Nichtbekanntgabe der Betreibung. Sein 

Gesuch wurde abgewiesen. Dieser Entscheid 

wurde vom Bundesgericht bestätigt. In sol-

chen Fällen kann keine Löschung verlangt 

werden, da die Betreibung nicht zu Unrecht 

erfolgte.  

In einem anderen Urteil hat das Bundesge-

richt entschieden, dass ein Gesuch auch 

dann nicht bewilligt werden darf, wenn der 

Gläubiger zwar das Verfahren nach der Be-

treibung fortgesetzt hat, das Gericht darauf 

aber nicht eintrat.  

Das Gesuch um Nichtbekanntgabe ist des-

halb nur für all jene Fälle der Schikane-Betrei-

bung geeignet, in welchen der vermeintliche 

Gläubiger nach Erhebung des Rechtsvor-

schlages nichts mehr unternimmt. Verlangt er 

aber die Rechtsöffnung oder stellt er ein 

Schlichtungsbegehren, wird das Gesuch nicht 

mehr bewilligt werden. Dies ist beispielsweise 

selbst dann der Fall, wenn das Gericht das 

Rechtsöffnungsbegehren des Gläubigers klar 

abgewiesen hat.  

Empfehlungen 

Ist ein Gesuch um Nichtbekanntgabe nicht 

möglich, da die Forderung bezahlt wurde o-

der weil der Betreibende ein Verfahren zur 

Beseitigung des Rechtsvorschlages erhoben 

hat, gibt es verschiedene andere Möglichkei-

ten, den Betreibungsregisterauszug wieder 

loszuwerden.   

 

Ausgabe 18 

März 2022 

Schikane-Betreibungen: Das ist die rechtliche Lage 

Ungerechtfertigte Betreibungen (auch rechtsmissbräuchliche Betreibung, Schikane-Betreibung) sind 

nichtig und daher im Betreibungsregister zu löschen. Trotz dieser klaren Rechtslage ist die Durchset-

zung dieser Löschung – wie die jüngste Rechtsprechung des Bundesgerichtes zeigt – auch nach der 

Revision des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes oft eine ziemlich mühsame Geschichte  
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„Es ist nicht so einfach, eine 

Betreibung zu löschen“ 

 

   

Zum einen kann man den Gläubiger bitten, 

die Betreibung zurückzuziehen. Diese Mög-

lichkeit ist insbesondere dann relevant, wenn 

ein Vergleich abgeschlossen wird. Als Schuld-

ner ist darauf zu achten, dass der Vergleich 

auch den Rückzug der Betreibung nach Be-

zahlung der vereinbarten Summe enthält.  

 

Ist die Gegenseite nicht bereit, die Betreibung 

zurückzuziehen bleibt der Betreibungsregis-

tereintrag grundsätzlich während fünf Jahren 

für Dritte einsehbar.  

Wer nicht fünf Jahre warten möchte bzw. auf 

einen leeren Betreibungsregisterauszug an-

gewiesen ist, kann eine negative Feststel-

lungsklage anhängig machen: Gemäss Urteil 

des Bundesgerichts vom 16. Januar 2015 be-

steht das für eine Feststellungsklage voraus-

gesetzte schutzwürdige Interesse grundsätz-

lich bereits dann, wenn eine Forderung in Be-

treibung gesetzt wurde. Der Schuldner kann 

deshalb nach einer Betreibung den Gläubiger 

zwingen, den Zivilprozess aufzunehmen und 

seine behauptete Forderung beweisen zu 

müssen. 

Bei der negativen Feststellungsklage handelt 

es sich um eine ordentliche Klage. Der Kläger 

hat die Kosten des Verfahrens vorzuschies-

sen und sämtliche Unwägbarkeiten eines Zi-

vilprozesses in Kauf zu nehmen. Je nach Ein-

zelfall empfiehlt es sich deshalb, vorgängig 

eine Fachperson zu kontaktieren. 

 

 

 

 Änderung des Arbeitsvertrags und Änderungskündigung 
 

 Der Unternehmer Ralf H. kann die Löhne der 

Mitarbeiter aktuell dank der Kurzarbeitsent-

schädigung bezahlen. Diese wurde nun aber 

zum letzten Mal verlängert. Sollte die Kurzar-

beitsentschädigung diesen Sommer wegfallen, 

obwohl sich der Umsatz des Betriebes noch 

noch nicht erholt hat, müssten möglicher-

weise einige Arbeitsverträge aufgelöst werden. 

Dies würde jedoch eine massive Belastung be-

deuten, da diese Kosten während den teils lan-

gen Kündigungsfristen nicht mehr gesichert 

wären. Nach Informationen von Branchenkol-

legen von Ralf. H. existiere eine Möglichkeit, 

die Kündigungsfrist der bestehenden Arbeits-

verträge deshalb mit einem «Änderungsange-

bot» auf einen Monat zu reduzieren. Ralf. H. 

erkundigt sich, wie er vorgehen müsste. 

Änderungen der Arbeitsbedingungen 

Ein Einzelarbeitsvertrag kann jederzeit auf Be-

gehren einer Partei abgeändert werden, falls 

die andere Partei dem zustimmt. Das Verfah-

ren sowie allfällig zu berücksichtigende Fristen 

hängen jedoch von der Natur der vorgeschla-

genen Änderung ab. Falls der Arbeitnehmer 

eine Änderung seines Vertrages wünscht, 

bspw. eine Reduktion des Arbeitspensums, hat 

er dieses Begehren seinem Arbeitgeber vorzu- 

tragen. Der Arbeitgeber ist frei, diesem Be-

gehren zuzustimmen oder es abzulehnen. 

Stimmt er dem Begehren zu, erfolgt eine Ab-

änderung des Arbeitsvertrages auf den von 

den Parteien vereinbarten Zeitpunkt, gege-

benenfalls sogar mit sofortiger Wirkung. Es 

empfiehlt sich, dabei ausdrücklich schriftlich 

festzuhalten, dass die Änderung auf Wunsch 

des Arbeitnehmers erfolgte. Lehnt der Ar-

beitgeber das Begehren ab, bleibt der Ar-

beitsvertrag wie bisher bestehen, vorausge-

setzt der Arbeitnehmer hat mit dem Begeh-

ren nicht eine eventuelle Kündigung des Ar-

beitsvertrages verbunden. 

 

Verbessert eine vom Arbeitgeber vorgeschla-

gene Änderung die Situation des Arbeitneh-

mers, beispielsweise durch eine Verkürzung 

der Arbeitszeit ohne Lohnreduktion oder 

durch eine Lohnerhöhung, kann diese Ände-

rung sofort in Kraft treten (stillschweigende 

Annahme), ohne dass irgendwelche Fristen 

berücksichtigt werden müssten.  
 
Verschlechtert sich durch die vorgeschla-

gene Änderung die Situation des Arbeitneh-

mers, muss die Änderung mit einer «Ände-

rungskündigung» vollzogen werden. 

 

Mit einer Änderungskündigung hat der Arbeit-

nehmer die Wahl: Akzeptiert der Arbeitnehmer 

die neuen Bedingungen nicht, endet das Ar-

beitsverhältnis mit Ablauf der bisherigen Kün-

digungsfrist. Akzeptiert der Arbeitnehmer die 

neuen Bedingungen, treten diese nach Ablauf 

der Kündigungsfrist in Kraft. Die Rechtspre-

chung anerkennt eine Änderungskündigung, 

sofern sie eindeutig ist. Es muss unmissver-

ständlich aus ihr hervorgehen, dass das Ar-

beitsverhältnis endigt, wenn die konkret vorge-

schlagenen Änderungen nicht akzeptiert wer-

den. Ausserdem muss für die Änderungskün-

digung die geltende vertragliche oder gesetzli-

che Kündigungsfrist eingehalten werden.  

Empfehlungen 

Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, 

empfiehlt es sich, die Änderungskündigung 

und deren Hintergründe vorab mündlich mit 

den Arbeitnehmern zu besprechen. Bezüglich 

der neuen vertraglichen Regelung einer kürze-

ren Kündigungsfrist ist zu berücksichtigen, 

dass gemäss Gesetz ein Monat die kürzeste 

Kündigungsfrist ist, die einvernehmlich verein-

bart werden kann. Die Kündigungsfrist von ei-

nem Monat muss sodann schriftlich vereinbart 

werden.  
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